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Patenschaftsvertrag zur Vorbereitung einer Existenzgründung 

 
Die Universität Stuttgart, vertreten durch das Rektorat, unterstützt in Zusammenarbeit mit der 

Technologie-Transfer-Initiative an der Universität Stuttgart (TTI GmbH) Existenzgründungen 

auf der Basis von Forschungsergebnissen der Universität. Sie fördern ihre Vorbereitung 

unter dem Dach der Universität durch ein Produkt- und Marktentwicklungsprogramm unter 

der Patenschaft eines Universitätsprofessors/-in und der Schirmherrschaft eines Instituts. Mit 

diesem Vertrag wird vereinbart, dass in diesem Rahmen 

 
Frau/Herr……………………………………………………….……………als Existenzgründer/-in, 
 
Professor/Professorin………………………………………………………………..…als Pate/-in, 
 
Professor/Professorin………………………………………………..…….als Institutsleiter/-in und 
          Schirmherr/-in 
 
 
die Gründung eines Unternehmens für 

 
 
 
 

vorbereiten. 
 
 
 
Als Basis dienen folgende Ergebnisse: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bis zur Marktreife wird der Aufwand wie folgt abgeschätzt: 
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An Ressourcen des Instituts werden beansprucht: 

 
 
 
 

 
Für den Zeitraum einer Förderung auf Grundlage eines EXIST Gründerstipendiums stellt die 
Universität diese Ressourcen kostenfrei zur Verfügung.  
 
Für den Zeitraum vor und nach einer Förderung auf Grundlage eines EXIST 

Gründerstipendiums wird folgende Entschädigung zur Kompensation der 

Universitätsaufwendungen vereinbart: 

- pauschalierter Betrag 

- X  % des Umsatzes 

- X % des Gewinnes 

- Sonstiges (z.B. nicht pekuniär wie unentgeltlicher Austausch; Einblicke in 

Ergebnisse,….) 

 

 

 

 

Für den Zeitraum vor und nach einer Förderung auf Grundlage eines EXIST 

Gründerstipendiums wird zur Kompensation der Aufwendungen der TTI GmbH  folgende 

Entschädigung vereinbart: 

 

- pauschalierter Betrag 

- X  % des Umsatzes 

- X % des Gewinnes 

- Sonstiges (z.B. nicht pekuniär wie unentgeltlicher Austausch; Einblicke in 

Ergebnisse,….) 

 

Der Existenzgründer verpflichtet sich, der Universität und der TTI GmbH  drei Jahre nach 

Unternehmensgründung diese Kompensation zu leisten.  

 

Eine solche Pflicht des Gründers besteht nicht, sofern er nachweist, dass drei Jahre nach 

Gründung weder dieses Unternehmen noch ein anderes Unternehmen, das auf den in 

diesem Vertrag benannten Ergebnissen basiert, betrieben wird. 

 

Die Gründung des Unternehmens und damit die Ausgründung aus dem Bereich der 

Universität ist vorgesehen zu folgendem Zeitpunkt (Monat, Jahr): 
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Hiermit erklären wir, die beschriebene Unternehmensgründung vorzubereiten bzw. zu 
unterstützen. Der/die Gründer/-in verpflichtet sich, die Geschäftsordnung der TTI GmbH für 
Existenzgründer zu beachten. Der Existenzgründer verpflichtet sich zur Teilnahme an 
Existenzgründerseminaren in dem von der TTI GmbH definierten und angebotenen Umfang. 
 

 

 

Stuttgart, den 
 
  
……………………………………………..        ……………………………………………… 
Existenzgründer/-in     Pate 
 
 
 
……………………………………………..  ……………………………………………… 
Institutsleiter/-in     Kanzler/-in der Universität Stuttgart 
 
 
 
       ……………………………………………… 
       TTI GmbH 
                                                                                   


